Einführung eines Prämienlohns

Zwischen dem Unternehmen …, vertreten durch die Geschäftsleitung, und dem Betriebsrat des Unternehmens …, vertreten durch den Betriebsratsvorsitzenden, wird folgende Betriebsverein​barung über die Einführung eines Prämienlohns geschlossen:
Präambel

Geschäftsleitung und Betriebsrat sind sich einig, dass die Einführung einer Nutzungsprämie ein geeignetes Mittel sein kann, die Maschinenstillstandszeiten zu reduzieren. Hierdurch kann die dringend notwendige Kostenentlastung bei den Produktionskosten erreicht werden.

§ 1 Neue Lohnregelung
An die Stelle der bisherigen Lohnregelung tritt für an Halb- und Vollautomaten beschäftigte Mitarbeiter eine Prämienentlohnung nach Maßgabe dieser Betriebsvereinbarung.
§ 2 Nutzungsprämie
Für jede bediente Maschine wird eine Nutzungsprämie als Centbetrag je Stunde nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung zusätzlich zum Prämiengrundlohn bezahlt.
§ 3 Prämienlohn

Der Prämienlohn setzt sich wie folgt zusammen:

· Tariflohn,
· Prämie für Nutzungsgrad der Maschinen,
· betriebliche Zulagen.
§ 4 Berechnungsgrundlagen
Die Berechnungsgrundlagen für die Prämienleistungen sind

· die vom Zähler des Nutzungsschreibers abgelesene Summe der Hauptnutzungszeiten der Maschinen während der Dauer der Bedienung durch einen Mitarbeiter;
· die Einsatzzeit des Mitarbeiters an der Maschine einschließlich Rüstzeit;
· der Abrechnungszeitraum zwischen dem 16. des Vormonats und dem 15. des laufenden Monats (Abrechnungsstichtag).
§ 5 Berechnungsformel

Die Prämie errechnet sich für jede Maschine und jeden Mitarbeiter nach folgender Formel:

	Summe der Hauptnutzungszeiten
	x
	100
	=
	Hauptnutzungsgrad in Prozent

	Einsatzzeit
	
	
	
	


Die Prämie beginnt bei einer Prämiengrundleistung von 70%. Die Höchstprämie ist erreicht bei einem Nutzungsgrad von 100%.

Hauptnutzungsgrad für Halbautomaten ist … %, für Vollautomaten … %

Die Veränderung der Prämienbeträge in Euro-Cent je Stunde zur jeweiligen Leistung ist aus der als Anlage 1 beigefügten Prämientabelle ersichtlich. Die Anlage ist Bestandteil dieser Betriebs​verein​barung.
§ 6 Bezugsberechtigung

Prämienbezugsberechtigt sind alle Mitarbeiter für die Dauer der Beschäftigung an Halb- und Vollautomaten.

Für Zeiten außerhalb der Beschäftigung an diesen Maschinen erhalten die Mitarbeiter einen Durchschnittsverdienst. Dieser errechnet sich aus der Brutto-Vergütung der letzten drei vollen Kalendermonate. Einmalzahlungen wie zusätzliches Urlaubsgeld (ohne Urlaubsentgelt), Weihnachtsgratifikation usw. sind dabei nicht zu berücksichtigen.

Bei der laufenden Monatsabrechnung sind diejenigen Prämien zu berücksichtigen, die zwischen dem 16. des Vormonats und dem 15. des laufenden Monats (Abrechnungsstichtag) angefallen sind.
§ 7 Neue Mitarbeiter

Neueingestellte Mitarbeiter erhalten für die Dauer der Einarbeitungszeit – grundsätzlich Probe​zeit und ein weiterer Monat – den bei der Einstellung vereinbarten Lohn. Die Betriebsleitung kann auf Vorschlag des Meisters die Einarbeitungszeit für beendet erklären und damit Prämien​berechtigung vermitteln.

Einzuarbeitende Mitarbeiter, die an anderen Arbeitsplätzen tätig waren, erhalten ihren Durch​schnitts​verdienst gem. § 6 vor der Umsetzung an die Maschine. Die Einarbeitungszeit soll nicht länger als zwei Monate betragen. Über die vorzeitige Beendigung der Einarbeitungszeit ent​scheidet die Betriebsleitung wie bei neu eingestellten Mitarbeitern. Soll die Probezeit verlängert werden, ist der Betriebsrat gem. § 99 BetrVG wie bei Versetzungen einzuschalten.
§ 8 Streitfälle

Eine Prämienkommission, die sich aus je zwei Vertretern der Firma und des Betriebsrats zusammensetzt, entscheidet mit Mehrheit bei folgenden Meinungsverschiedenheiten:

· Beanstandungen der Mitarbeiter über Prämienerrechnung und -abrechnung,
· Auslegung der Prämien-Betriebsvereinbarung und der Prämientabelle Anlage 1.

Kommt eine Einigung nicht zustande, sind alle Beteiligten berechtigt, entweder die betriebliche Einigungsstelle oder das Arbeitsgericht einzuschalten.
§ 9 Geltungsdauer

Die Prämienregelung und die Prämientabelle gelten jeweils für die Laufzeit des geltenden Ent​gelt-Tarifvertrages. Bei In-Kraft-Treten neuer Tariflöhne werden Firma und Betriebsrat über eine Neufestsetzung der Prämie beschließen.
Die Prämienregelung stellt auf den technischen Stand und den betrieblichen Arbeitsablauf bei der Einführung ab. Beide Vertragsteile verpflichten sich, die Prämienregelung entsprechend abzuändern, wenn sich diese Voraussetzungen ändern.
§ 10 Schlussvorschriften

Diese Betriebsvereinbarung tritt zu Beginn des Monats in Kraft, welcher der Unterzeichnung folgt. Sie kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Halbjahresende gekündigt werden, jedoch nicht vor dem … Sie bleibt nach Kündigung so lange in Kraft, bis sie einvernehmlich aufgehoben wird oder eine andere Prämienregelung an ihre Stelle tritt.
…, den …
____________________





____________________
(Geschäftsleitung)






(Betriebsrat)
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